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Universitätsordnung der Universität Zürich (UniO) 
(Änderungsvorschläge VAUZ) 
 
Stimmrecht der Standesdelegierten bei Geschäften betreffend akademische Titel / Anpassung der Bestimmungen zu den Kommissionen und zur Universitätsbibliothek 
Entwurf Stand 30.10.2023 
 
Legende:  Blau: zusätzlich angeführtes geltendes Recht 
  Schwarz: unbearbeitete Änderungsvorlage 
  Rot: Änderungsvorschläge VAUZ 
  Grün: Erläuterungen zu den Änderungsvorschlägen VAUZ 
 
 

Geltendes Recht Änderungsvorlage Änderungsvorschläge VAUZ Erläuterungen 

 Universitätsordnung der Universität Zü-
rich (UniO) 
 
(Änderung vom …) 

  

 Der Universitätsrat beschliesst: 
 
Die Universitätsordnung der Universität Zü-
rich vom 4. Dezember 1998 wird wie folgt 
geändert: 

  

Assistenzprofessorinnen und Assistenzpro-
fessoren 

  Entspricht in dieser binären Formulierung 
eigentlich nicht dem inklusiven Anspruch 
der UZH, gibt es eine Möglichkeit, das be-
reits anzupassen oder geht das nur mit ei-
ner Änderung des UniG? 
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Geltendes Recht Änderungsvorlage Änderungsvorschläge VAUZ Erläuterungen 

§ 9. 4 Zur Assistenzprofessorin oder zum 
Assistenzprofessor kann in der Regel nur 
ernannt werden, wer im Zeitpunkt der Er-
nennung das 45. Altersjahr noch nicht über-
schritten hat.  

 Streichen oder ersetzen durch Klausel mit 
(netto) akademischem Alter. 

Läuft in dieser Form auf eine Altersdiskrimi-
nierung heraus und ist nicht mehr zeitge-
mäss (SNF verwendet akademisches Al-
ter).  

Berufungsverfahren    

§ 10. 4 …An der Theologischen Fakultät 
kann… 

 An der Theologischen und Religionswis-
senschaftlichen Fakultät kann… 

Name wurde zwischenzeitlich geändert 

Angehörige des Mittelbaus    

§ 10 b. 3 Die Aufgaben von Mittelbauange-
hörigen werden in einem individuellen 
Pflichtenheft festgehalten. 

 Die Aufgaben von Mittelbauangehörigen 
werden in einem individuellen Pflichtenheft 
oder einer individuellen Stellenbeschrei-
bung festgehalten, die oder das in regel-
mässigen Abständen auf ihre oder seine 
Aktualität geprüft werden muss. 

Präzisierung Aktualisierung von Pflichten-
heften/Stellenbeschreibungen  

Stellen in Forschung und Lehre     

§ 10 d. 4 Befristete Anstellungen können 
insbesondere für die Durchführung zeitlich 
begrenzter Projekte vorgenommen werden.  

 Befristete Anstellungen sind nur für die 
Durchführung zeitlich begrenzter Projekte 
möglich.  

Präzisierung 

  § 10 d. 5 Dauerhaft angestelltes wissen-
schaftliches Personal ist in der Regel direkt 
der Leitung der OA unterstellt. 

Das Einbeziehen der wissenschaftlichen 
Festanstellungen in die strategische Pla-
nung der OA, sowie ihre direkte Verantwor-
tung stellt eine transparente Stellen-
vergabe, Personalbetreuung und Entwick-
lungsmöglichkeiten sicher.  

  § 10 d. 6 Die OA beziehen die Schaffung 
und Entwicklung der wissenschaftlichen 
Stellen in ihre strategische Planung ein. 

Gleichstellung der Geschlechter    

https://www.snf.ch/media/de/Of9kzylTRoaTlliN/SNF_Netto-akademisches-Alter.pdf
https://www.snf.ch/media/de/Of9kzylTRoaTlliN/SNF_Netto-akademisches-Alter.pdf
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§ 25. 2 Sie streben eine ausgewogene Ver-
tretung der Geschlechter in allen Funktio-
nen und in allen Gremien an. Insbesondere 
in Habilitations- und Berufungskommissio-
nen soll in der Regel eine Professorin Ein-
sitz nehmen. 

 § 25. 2 Sie streben eine ausgewogene Ver-
tretung der Geschlechter in allen Funktio-
nen und in allen Gremien an. 

„In der Regel eine Professorin“ ist ein viel 
zu tief angesetztes Minimum. Diesen Satz 
ganz streichen (Wird in den entsprechen-
den Reglementen sowieso bereits besser 
gelöst!) 

Mitbestimmung Mitbestimmung   

§ 26. 1 Die Delegierten der Stände wir-
ken im Universitätsrat sowie in den Orga-
nen und weiteren Gremien der Universität, 
der Fakultäten und der Institute nach Mass-
gabe der entsprechenden Bestimmungen 
mit. 

§ 26. Abs. 1 und 2 unverändert.   

2 Die Mitbestimmungsrechte können nur im 
Rahmen eines einzigen Standes ausgeübt 
werden. 

 

3 Bei der Verleihung und beim Entzug bzw. 
der Aberkennung von akademischen Titeln 
und Graden sind die Delegierten der 
Stände nur dann stimmberechtigt, wenn sie 
den entsprechenden Titel oder Grad füh-
ren. Die Fakultäten können in ihren Organi-
sationsreglementen Ausnahmen vorsehen. 

 3 Bei der Verleihung und beim Entzug bzw. 
der Aberkennung von akademischen Titeln 
und Graden können die Fakultäten in ihren 
Organisationsreglementen eine Einschrän-
kung des Stimmrechts derjenigen Delegier-
ten der Stände vorsehen, die den entspre-
chenden Titel oder Grad nicht führen. 

Dreht die Logik um. Die Delegierten der 
Stände sind grundsätzlich stimmberechtigt, 
die Fakultäten können das Stimmrecht ein-
schränken, wenn es um die Verleihung/ 
den Entzug von akademischen Titeln und 
Graden geht, über die die Delegierten der 
Stände nicht verfügen, müssen dies aber in 
ihren Organisationsreglementen explizit so 
vorsehen. (Vgl. UniG §19. Abs. 3.: Für Be-
rufungen sowie die Verleihung und den 
Entzug von akademischen Titeln KANN die 
Mitbestimmung eingeschränkt werden. 
(Eine generelle Einschränkung des Mitbe-
stimmungsrechts widerspricht dem). 

4 Delegierte des Standes des administrati-
ven und technischen Personals haben kein 

 Abs. 4 streichen. Im Sinne der Mitbestimmung der Stände 
gibt es keinen Grund für eine allgemeine 
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Einsitz- und Stimmrecht in Berufungs- und 
Beförderungskommissionen. 

Einschränkung des Stimmrechts. Bei Beru-
fungen sind in der Regel wichtige Interes-
sen aller Stände berührt. Professor:innen 
nehmen nicht nur Aufgaben in Forschung, 
Betreuung und Lehre wahr, sondern leiten 
auch Teams, die auch Personen des ATP 
umfassen, und es ist relevant für die Beset-
zung einer Professur, ob Personen Füh-
rungs-Skills haben. 

   Vorbemerkungen zum Teil «Anpassung der 
Bestimmungen zu den Kommissionen und 
zur Universitätsbibliothek» 
 
Die Universitätsleitung (UL) und die EUL 
haben am 17. Januar 2023 bzw. am 31. Ja-
nuar 2023 einheitliche Eckwerte für die 
Kernkommissionen (d.h. für die ständigen 
Kommissionen der UL und der EUL) festge-
legt. Diese Eckwerte sollen in den Ge-
schäftsordnungen der jeweiligen Kommissi-
onen umgesetzt werden. 
 
Es handelt sich dabei um folgende Eck-
werte: 
- Name: Eine Kernkommission trägt den 

Namen «Kommission»; 
- Fakultätsvertretung: je eine Vertretung 

mit Stimmrecht pro Fakultät (einheitlich 
von den Fakultäten gewählt oder ein-
heitlich ex-officio); 

- Standesvertretung: je eine Vertretung 
mit Stimmrecht pro Stand (von den 
Ständen gewählt); 

- weitere Mitglieder: ex-officio-Mandate 
oder Delegierte; 
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- Vorsitz: durch Kommission gewählt o-
der ex-officio; 

- Amtsdauer: 4 Jahre für gewählte Ver-
tretungen der Fakultäten und 2 Jahre 
für Vertretungen der Stände. 

- Weitere Eckwerte beziehen sich auf 
den Start der Amtsperiode, auf die 
Wiederwahl (zulässig) und auf die 
Stellvertretung (zulässig). 

 
Bei zwei dieser ständigen Kommissionen 
enthält die UniO einschränkende Regelun-
gen, welche einer vollständigen Umset-
zung der Eckwerte entgegen stehen. Dies 
betrifft die Kommission Studium und Behin-
derung (Zusammensetzung; vgl. § 65a 
Abs. 3 UniO) und die Forschungsförde-
rungskommission (Anzahl Fakultäts- und 
Standesvertretungen; vgl. § 67 Abs. 4 
UniO). 
 
Die Regelungen der UniO zu den ständi-
gen Kommissionen sollen aus diesem An-
lass flexibilisiert werden. Zwar soll die UniO 
weiterhin allgemeine Regelungen zu die-
sen Kommissionen enthalten. Doch soll da-
rauf verzichtet werden, einzelne der Kom-
missionen zu nennen und besonders zu re-
geln. 
 
Die Gelegenheit soll zudem genutzt wer-
den, um das gesamte Kapitel zu den ge-
samtuniversitären Kommissionen (§§ 62a-
70 UniO) systematischer zu gestalten so-
wie eine Bestimmung zur Universitätsbibli-
othek in die UniO aufzunehmen. 
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Publikation Publikation   

§ 34. 1 Die Angehörigen der Universität 
haben die Erkenntnisse und Ergebnisse ih-
rer Forschung in angemessener Form zu 
publizieren. 

Abs. 1 und 2 unverändert.   

2 In Veröffentlichungen müssen alle Perso-
nen, die wissenschaftlich mitgearbeitet ha-
ben, nach Massgabe des Urheberrechts 
aufgeführt werden. 

  

3 Die Angehörigen der Universität sind ver-
pflichtet, von jedem selbstständigen wis-
senschaftlichen Werk, das sie während ih-
rer Tätigkeit an der Universität veröffentli-
chen, der Zentralbibliothek und der Insti-
tuts- oder zuständigen Fachbibliothek je ein 
Exemplar abzugeben. 

3 Die Angehörigen der Universität sind ver-
pflichtet, von jedem selbstständigen wis-
senschaftlichen Werk, das sie während ih-
rer Tätigkeit an der Universität veröffentli-
chen, der Zentralbibliothek und der Univer-
sitätsbibliothek je ein Exemplar abzugeben. 

 Die Instituts- und Fachbibliotheken wurden 
per 1. Januar 2022 in die neue Universitäts-
bibliothek überführt (vgl. neuer § 73a). Im 
vorliegenden Absatz sind daher nicht mehr 
die Instituts- und Fachbibliotheken, sondern 
die Universitätsbibliothek zu erwähnen. 

4 Die Fakultäten bestimmen die Anzahl und 
die Form von Pflichtexemplaren, die von 
Dissertationen und Habilitationsschriften 
abzugeben sind. 

Abs. 4 unverändert.   

Fakultäten    

§ 46. Theologische Fakultät  Theologische und Religionswissenschaftli-
che Fakultät 

Name wurde zwischenzeitlich geändert 

Organisation Organisation   

§ 57. 1 Die Universitätsleitung erlässt 
ein Organisationsreglement. Dieses regelt 
insbesondere die Führungs- und Bereichs-
verantwortung ihrer Mitglieder sowie die 
Aufgaben und die Organisation der Stäbe 

§ 57. Abs. 1 unverändert.   
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und Abteilungen auf gesamtuniversitärer 
Ebene. 

2 Sie kann Kommissionen einsetzen. Abs. 2 wird aufgehoben.  Dass die UL Kommissionen einsetzen 
kann, wird neu in § 65 festgehalten. Der 
vorliegende Absatz ist aufzuheben. 
Im UniG liegt die Kompetenz zur Einset-
zung/Wahl der Mitglieder von ständigen 
universitären Kommissionen ausschliess-
lich bei der EUL, warum sind gemäss UniO 
nicht alle Kommissionen dort angesiedelt? 

Aufgaben Aufgaben   

§ 59. 1 Der Erweiterten Universitätslei-
tung obliegt […]. 

Abs. 1 unverändert.   

2 Der Erweiterten Universitätsleitung oblie-
gen in abschliessender Kompetenz insbe-
sondere die folgenden Aufgaben: 

2 Der Erweiterten Universitätsleitung oblie-
gen in abschliessender Kompetenz insbe-
sondere die folgenden Aufgaben: 

  

[Ziff. 2 bis 6] Ziff. 2 bis 6 unverändert.   

7. Delegation von Aufgaben an Kommissio-
nen. 

Ziff. 7 wird aufgehoben.  Dass die EUL Aufgaben an Kommissionen 
delegieren kann, wird neu in § 65 festgehal-
ten. Der vorliegende Absatz ist aufzuheben. 
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F. Kommissionen 
[Zwecks Übersicht werden sämtliche Para-
graphen dieses Kapitels wiedergegeben, 
unabhängig davon, ob sie von Änderungen 
betroffen sind.] 

   

Zusammensetzung, Amtsdauer und Re-
chenschaftspflicht 

Marginalie zu § 62a: 
Ständige Kommissionen 
a. Allgemeines 

 § 62a bezieht sich auf die ständigen Kom-
missionen der UL und der EUL. Die neue 
Marginalie bringt dies zum Ausdruck. 
Im UniG liegt die Kompetenz zur Einset-
zung/Wahl der Mitglieder von ständigen 
universitären Kommissionen ausschliess-
lich bei der EUL, warum sind gemäss UniO 
nicht alle Kommissionen dort angesiedelt? 

§ 62 a. 1 Die Universitätsleitung und die 
Erweiterte Universitätsleitung verfügen je 
über ständige Kommissionen. Die Kommis-
sionen sind gegenüber dem jeweiligen Gre-
mium rechenschaftspflichtig. Das General-
sekretariat publiziert die ständigen Kommis-
sionen der Universitätsleitung und der Er-
weiterten Universitätsleitung. 

Abs. 1 bis 3 unverändert.  Im UniG liegt die Kompetenz zur Einset-
zung/Wahl der Mitglieder von ständigen 
universitären Kommissionen ausschliess-
lich bei der EUL, warum sind gemäss UniO 
nicht alle Kommissionen dort angesiedelt? 

2 In den Kommissionen sind im Grundsatz 
alle Fakultäten und Stände vertreten. 

 

3 Vertreterinnen und Vertreter der Stände 
sind gegenüber ihrem Stand rechenschafts-
pflichtig. Vertreterinnen und Vertreter der 
Fakultäten sind gegenüber ihrer Dekanin o-
der ihrem Dekan berichterstattungspflichtig. 

 

4 Die Kommissionsmitglieder werden, so-
fern keine abweichende Regelung besteht, 
für eine Amtsdauer von zwei Jahren ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Abs. 4 wird aufgehoben.  Die Amtsdauer der gewählten Vertreterin-
nen und Vertreter der Fakultäten soll in den 
Geschäftsordnungen der ständigen Kom-
missionen geregelt werden (die Eckwerte 
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sehen vier Jahre vor). Die bisherige Auf-
fangbestimmung des vorliegenden Absat-
zes ist nicht mehr notwendig. 
 
Für die Vertreterinnen und Vertreter der 
Stände der Fortgeschrittene Forschenden 
und Lehrenden, des Wissenschaftlichen 
Nachwuchses und des Administrativen und 
technischen Personals sieht bereits das 
Wahlreglement (LS 415.111.2) vor, dass 
die Amtsdauer zwei Jahre beträgt, sofern 
keine abweichende Regelung besteht (§ 21 
Abs. 1 und 4 Wahlreglement). Auch der 
Stand der Studierenden handhabt dies so. 

Rekurskommission    

§ 63. Die Zusammensetzung, Organi-
sation und Aufgaben der Rekurskommis-
sion richten sich nach der Verordnung über 
Organisation und Verfahren der Rekurs-
kommission der Zürcher Hochschulen 

§ 63 wird aufgehoben.  Der bisherige § 63 verweist auf die beson-
deren Regelungen zur Rekurskommission 
der Zürcher Hochschulen. Dieses Gremium 
ist an dieser Stelle jedoch nicht zu erwäh-
nen: Es handelt nicht um eine gesamtuni-
versitäre Kommission, sondern um eine 
Rechtsmittelinstanz. Zwar wählt der Univer-
sitätsrat die Mitglieder der Rekurskommis-
sion und übt die administrative Aufsicht 
über deren Geschäftsführung aus. Auf-
grund der Funktion als Rechtsmittelinstanz 
dürfen jedoch keine Angehörigen der UZH 
in die Rekurskommission Einsitz nehmen 
(vgl. zum Ganzen § 46 Abs. 2 und 3 UniG 
sowie §§ 1 und 2 der Verordnung über Or-
ganisation und Verfahren der Rekurskom-
mission der Zürcher Hochschulen [LS 
415.111.7]). § 63 ist daher aufzuheben. 
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Evaluationsstelle    

§ 64. 1 Die Evaluationsstelle unterstützt 
die Universitätsorgane bei der Sicherung 
der Qualität der Aufgabenerfüllung durch 
regelmässige Evaluationen von Forschung, 
Lehre und Dienstleistungen, der Nach-
wuchsförderung sowie der Leitungs- und 
Verwaltungstätigkeit. Die Evaluationsresul-
tate sind bei der Entscheidungsfindung zu 
berücksichtigen. 

§ 64 wird zu § 73b.  Der bisherige § 64 äussert sich zur Evalua-
tionsstelle. Bei dieser Stelle handelt es sich 
nicht um eine Kommission, sondern um 
eine Organisationseinheit der Universität 
Zürich. Diese Organisationseinheit ist der 
Universitätsleitung unterstellt, wenn auch 
fachlich unabhängig (vgl. § 3 Abs. 2 des 
Evaluationsreglements der Universität Zü-
rich [LS 415.115]). Die Evaluationsstelle ist 
somit nicht bei den gesamtuniversitären 
Kommissionen zu erwähnen. Die vorlie-
gende Bestimmung wird daher inhaltlich 
unverändert in einen neuen § 73b verscho-
ben. 

2 Die Leitung der Evaluationsstelle obliegt 
einer oder mehreren wissenschaftlich quali-
fizierten Personen. 

 

3 Zusammensetzung und Aufgaben der 
Evaluationsstelle richten sich nach dem 
Evaluationsreglement der Universität Zürich 

 

Gleichstellungskommission b. Einsetzung  Erläuterungen zu §§ 65 bis 69: 
 
Die bisherigen §§ 65 bis 69 enthalten be-
sondere Bestimmungen zu einzelnen stän-
digen Kommissionen der UL und der EUL 
(Gleichstellungskommission, Kommission 
Studium und Behinderung, Ethikkommis-
sion, Forschungsförderungskommission, 
Kommission Lehre und Studium, Biblio-
theksboard). Die weiteren ständigen Kom-
missionen werden hingegen nicht erwähnt 
(u.a. die Nachhaltigkeitskommission, die 
Kommission Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz und die Kommission UZH inter-
disziplinär). 
 

§ 65. 1 Die Gleichstellungskommission 
unterstützt die Universitäts-, Fakultäts- und 
Institutsorgane in ihren Bestrebungen zur 
Verwirklichung der Gleichstellung der Ge-
schlechter. 

§ 65. 1 Die Universitätsleitung und die 
Erweiterte Universitätsleitung setzen die 
ständigen Kommissionen ein. Sie können 
diesen Aufgaben delegieren. 

 

2 Sie arbeitet zu diesem Zweck mit den zu-
ständigen Instanzen der Universität, der 
Fakultäten und Institute zusammen und er-
hält dazu die notwendigen Informationen. 

2 Sie erlassen für die einzelnen Kommissio-
nen jeweils eine Geschäftsordnung. 

 

3 Sie stellt zuhanden der Universitätsleitung 
Antrag auf Anstellung und Entlassung der 
Gleichstellungsbeauftragten oder des 
Gleichstellungsbeauftragten. 

3 Die Erweiterte Universitätsleitung setzt 
eine Gleichstellungskommission ein. Diese 
unterstützt die Universitäts-, Fakultäts- und 
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Institutsorgane in ihren Bestrebungen zur 
Verwirklichung der Gleichstellung. 

Es ist nicht notwendig, einzelne ständige 
Kommissionen in der UniO zu nennen und 
besonders zu regeln. Der Zweck und die 
Aufgaben der jeweiligen ständigen Kom-
missionen sind in den Geschäftsordnungen 
festzuhalten. Hinsichtlich der Zusammen-
setzung soll § 62a Abs. 2 gelten, wonach in 
den ständigen Kommissionen im Grundsatz 
alle Fakultäten und Stände vertreten sind. 
Die genaue Zusammensetzung ist wiede-
rum in den Geschäftsordnungen zu regeln. 
 
Einzig die Gleichstellungskommission ist in 
der UniO ausdrücklich zu erwähnen, da das 
UniG auf diese Kommission Bezug nimmt 
(Erwähnung der Präsidentin oder des Prä-
sidenten der Gleichstellungskommission in 
§ 32 Abs. 2 UniG). 
 
Aus diesen Gründen sollen die bisherigen 
§§ 65 bis 69 aufgehoben werden. An ihre 
Stelle soll ein neuer § 65 treten, welcher die 
allgemeine Regelung von § 62a ergänzt. In 
der Bestimmung soll klargestellt werden, 
dass die UL und die EUL ihre jeweiligen 
ständigen Kommissionen einsetzen und für 
diese Geschäftsordnungen erlassen. Auch 
soll festgehalten werden, dass die UL und 
die EUL den Kommissionen Aufgaben dele-
gieren können. Dies erfolgt in den Ge-
schäftsordnungen. Wie bereits ausgeführt, 
muss schliesslich die Gleichstellungskom-
mission weiterhin ausdrücklich erwähnt 
werden. 
 

4 In der Gleichstellungskommission sind die 
Fakultäten und die Stände durch mindes-
tens je ein Mitglied vertreten. 

  

Kommission Studium und Behinderung   

§ 65 a. 1 Die Kommission Studium und 
Behinderung unterstützt die Tätigkeit der 
Fachstelle Studium und Behinderung zur 
Realisierung der Gleichstellung der Univer-
sitätsangehörigen mit Behinderung. 

§ 65a wird aufgehoben.  

2 Sie arbeitet zu diesem Zweck mit den für 
ihren Auftrag relevanten Organisationen zu-
sammen und erhält dazu die notwendigen 
Informationen. 

 

3 Die Kommission Studium und Behinde-
rung setzt sich zusammen aus zehn Vertre-
terinnen und Vertretern der Universität so-
wie höchstens drei externen Mitgliedern. 

 

4 Die Universitätsleitung erlässt eine Ge-
schäftsordnung. 

 

Ethikkommission   

§ 66. 1 Die Ethikkommission unterstützt 
die Angehörigen der Universität bei der 
Wahrnehmung ethischer Verantwortung in 
Forschung, Lehre und Dienstleistung. 

§ 66 wird aufgehoben.  

2 In der Ethikkommission sind die Fakultä-
ten und die Stände durch mindestens je ein 
Mitglied vertreten. 
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Forschungsförderungskommission   Im Übrigen soll die Aufhebung der Bestim-
mung zum Bibliotheksboard (§ 69) zum An-
lass genommen werden, eine Grundlage 
für die Universitätsbibliothek in die UniO 
aufzunehmen (neuer § 73a; vgl. Erläute-
rung zu jenem Paragraphen). 

§ 67. 1 Die Forschungsförderungskom-
mission entscheidet im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit über Zusprachen aus Förder-
programmen des UFO. 

§ 67 wird aufgehoben.  

2 Die zuständige Prorektorin oder der zu-
ständige Prorektor bestimmt die Förderpro-
gramme des UFO, die in die Zuständigkeit 
der Forschungsförderungskommission fal-
len. 

 

3 Die Forschungsförderungskommission 
kann strategische Anliegen im Zusammen-
hang mit der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses diskutieren. Die Univer-
sitätsleitung kann der Forschungsförde-
rungskommission weitere Aufgaben im Be-
reich der Forschungsförderung zuweisen. 

 

4 In der Forschungsförderungskommission 
sind die Fakultäten und die Stände durch je 
zwei Mitglieder vertreten. Ein Mitglied der 
Universitätsleitung hat den Vorsitz. 

 

Kommission Lehre und Studium   

§ 68. 1 Die Kommission Lehre und Stu-
dium behandelt Fragen im Zusammenhang 
mit der Lehre, der Zulassung zum Studium 
und der Studierendenadministration. Sie 
nimmt Stellung zu universitären Vorhaben 
im Bereich Lehre und Studium. 

§ 68 wird aufgehoben.  

2 Sie befasst sich mit Fragen der Innovati-
onsförderung in der Lehre und der 
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Hochschuldidaktik und unterstützt die Uni-
versitätsleitung in der entsprechenden Zu-
teilung der Mittel. 

3 Sie besteht aus höchstens fünfzehn Mit-
gliedern. Die Fakultäten und die Stände 
sind durch mindestens je ein Mitglied ver-
treten. Das für Lehre und Studium zustän-
dige Mitglied des Fakultätsvorstands ist von 
Amtes wegen vertreten. Ein Mitglied der 
Universitätsleitung hat den Vorsitz. 

 

Bibliotheksboard   

§ 69. 1 Das Bibliotheksboard stellt die 
strategische und finanzielle Steuerung der 
bibliothekarischen Versorgung der Universi-
tät Zürich sicher, die durch die Universitäts-
bibliothek (UB) Zürich und die Zentralbiblio-
thek Zürich gemeinsam gewährleistet wird. 

§ 69 wird aufgehoben.  

2 Im Bibliotheksboard sind die Fakultäten 
und die Stände durch je ein stimmberech-
tigtes Mitglied vertreten. Das Mitglied der 
Universitätsleitung, zu dessen Geschäfts-
bereich die UB gehört, hat den Vorsitz. 

 

Personalkommission [§ 70 bleibt unverändert.]   

§ 70. Wahl, Zusammensetzung und 
Aufgaben der Personalkommission werden 
in der Personalverordnung der Universität 
Zürich geregelt. 

  Bei der Personalkommission handelt es 
sich nicht um eine ständigen Kommission 
der UL oder der EUL nach § 62a, sondern 
um eine Kommission mit besonderer Funk-
tion und Zusammensetzung, die ausserhalb 
der UniO geregelt ist. Dies kommt durch die 
Verweisnorm des aktuellen § 70 zum 



 

15  
 

Geltendes Recht Änderungsvorlage Änderungsvorschläge VAUZ Erläuterungen 

Ausdruck. Diese Bestimmung ist daher bei-
zubehalten. 

 Disziplinarkommission   

 § 71. Wahl, Zusammensetzung und 
Aufgaben der Disziplinarkommission wer-
den in der Disziplinarverordnung geregelt. 

 Auch bei der Disziplinarkommission handelt 
es sich um eine Kommission mit besonde-
rer Funktion und Zusammensetzung, die 
ausserhalb der UniO geregelt ist. Darauf 
soll ebenfalls mittels einer Verweisnorm 
aufmerksam gemacht werden. (Vgl. im Üb-
rigen auch die Erwähnung des Universitäts-
anwalts bei § 62). 

[Ende des Kapitels «F. Kommissionen»]    

Aufgaben Marginalie zu § 73: 
Allgemeines 

  

[§ 73] [§ 73 bleibt mit Ausnahme der Marginalie 
unverändert.] 

  

 Universitätsbibliothek   

 § 73 a. 1 Die Universitätsbibliothek ge-
währleistet gemeinsam mit der Zentralbibli-
othek Zürich die bibliothekarische Versor-
gung der Universität. 

 Wie bereits ausgeführt, besteht kein An-
lass, das Bibliotheksboard in der UniO be-
sonders zu regeln. § 69 UniO soll daher 
aufgehoben werden. Stattdessen wird vor-
liegend eine Grundlage für die Universitäts-
bibliothek selber in die UniO aufgenommen. 
 
Da die Universitätsbibliothek Mitglied des 
Bibliotheksverbunds «Swiss Library Service 
Platform» (SLSP) ist, erwähnt die Bestim-
mung den Anschluss an Bibliotheksver-
bünde und die damit verbundene 

 2 Sie kann sich Bibliotheksverbünden an-
schliessen und in diesem Rahmen Daten, 
die sich auf ihre Benutzerinnen und Benut-
zer beziehen, anderen Bibliotheken be-
kanntgeben oder gemeinsam mit anderen 
Bibliotheken in einer zentralen Benutzerda-
tenbank des Bibliotheksverbunds bearbei-
ten. 
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 3 Die Universitätsleitung regelt die Einzel-
heiten in einem Benutzungsreglement. 

 gemeinsame Bearbeitung von Nutzenden-
daten. Dies entspricht einer Vorgabe, wel-
che die Datenschutzbeauftragte des Kan-
tons Zürich anlässlich der Datenschutz-Vor-
abkontrolle zur Einführung des Bibliotheks-
verbundes SLSP gemacht hat. 

 Gliederungstitel vor § 73b: 
H. Evaluationsstelle 

 Die Bestimmung zur Evaluationsstelle (bis-
heriger § 64) wird inhaltlich unverändert in 
einen neuen § 73b verschoben (vgl. Ände-
rung von § 64). Sie soll hier unter einem ei-
genen Gliederungstitel stehen. 

 
 
 
 
 
 


